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Text 

Butterprüfung 
 

§ 12. (1) Vor der Einlagerung ist die Butter durch Organe oder Beauftragte der AMA (im folgenden 
Prüforgane der AMA genannt) zu prüfen, ob Verpackung und Kennzeichnung der Butter den technischen 
Anforderungen (§ 7) und den Bestimmungen gemäß § 8 entsprechen. 

(2) Das Ausmaß der radioaktiven Kontamination ist von den Prüforganen der AMA zu kontrollieren, sofern 
es die in § 1 genannten Rechtsakte festlegen. 


